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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1456/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich 4 
Fachbereich Stadtplanung 
Bearbeitet von:  

Datum 
09.10.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Bezirksausschuss I - Geisweid 23.10.2001 

Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie 25.10.2001 

Bauausschuss 29.10.2001 

Haupt- und Finanzausschuss 14.11.2001 

Rat 28.11.2001 

Betreff: 

I.Bebauungsplan Nr. 248 „Steimel“ 
II.Örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 248 
„Steimel“; 
hier: 
Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
- Prüfung der während der Auslegung eingegangenen Anregungen 
- Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung 
- Beschluss der örtlichen Bauvorschriften als Satzung gem. § 86 BauO NW 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
1. die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen zum Bebau-

ungsplanentwurf Nr. 248 „Steimel“ gemäß der als Anlage 1 zur Vorlage beigefüg-
ten Abwägung zu behandeln; die Anlage ist Bestandteil der Beschlussfassung; 

 
2. es wird zur Kenntnis genommen, dass während der öffentlichen Auslegung von 

den Bürgerinnen und Bürgern und den Nachbargemeinden keine Anregungen 
vorgebracht wurden; 

 
3. den Bebauungsplan Nr. 248 „Steimel“ gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als 

Satzung; 
 
4.  die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 248 „Steimel“ laut Anlage 3 zur Vorla-

ge; 
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5. die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

248 „Steimel“ laut Anlage 4 zur Vorlage gem. § 86 BauO NW als Satzung. 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

  ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
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Veranschlagung 
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